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Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 964/J. 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbe~lTIte, beantworte 

ic:h wie folgt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die v6n den Abgeordne­

ten Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und mit gleich­

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfra­

gen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander. daß 

am Sc:hluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf di~ 

Person oder clen Vorfall. auf die sich die Anfrage bezieht. 

angefUhrt werden. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abge­

ordneten zum Nationalrat, ilber alle Vorgänge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, so mtichte ich ger~de angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortung derartiger Massenanfragen eine enorme und 
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und diese Belastung ~nsbesondere dann das nor~ale Maß bei 

weitem Ubersteigt, wenn sich Anfrag~n auf lange zurUcklie­

gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwori~ng 

gerade aus diesem Grund Ub_raus komplizierte Nachforschun­

gen erfordert. 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche Obergriff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets genauest und 

mit htichstrutiglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen F~llen gegen die beschuldigten Beamtert die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinären Maßnahmen 

gesetzt werden. Ich lege größten Wert darauf, daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates gelegenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanw~ltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhältig­

keit UberprUft werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Zu A) Im Zuge einer Veranstaltung der Aktion "Geborene fUr 

Ungeborene" wurde aru 12.5.1984, gegen 14.15 Uhr, in 

Wien 1., Stock im Eisen Platz, vom Bundespräsidenten 

eine Ansprache gehalten. Alfred UNTERWADITZER hielt 

~ich etwa 15 Meter neben dem Podium auf und störte 

die Ansprache durch lautes Pfeifen. Der mit der 

leitung des Ordnungsdienstes beauftragte Sicherheits­

wachebeamte forderte UNTERWADITZER wiederholt zur 

Einstellung seines Verhaltens auf. Der Genannte 

leistete dieser Aufforderung keine Folge und begann 

außerdem noch zu schreien: uHilfe, das ist Pelizei­

terror". Er trat mit FUßen um sich und widersetzte 

sich der Festnahme, die gem~ß § 35 c VStG 1950 und § 

175/1/1 StPO ausgesprochen werden war. Der Beschwer­

defUhrer mußte zum Ar~estantenwagen getragen werden, 

wofür insgesamt sieben Sicherheitswachebeamte erfor­

derlich waren. Einer der Beamten wurde von ÜNTERWADI­

TZER in die linke Hand gebissen (Durchbiß des Hand~ 
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schuhs und Bluterguß mit Schwellung am Mittelhandkno­

ehen) und erlitt außerdem HautabschUrfungen an heiden 

Knien. Laut amtsärztlichem Gutachten erlitt UNTERWA­

DITZER einen linsengroßen Schleimhautdefekt an der 

Un"t.(:H-l i. p pe. 

Die Anz e i !;J!:-1 1 cll1tf?'C~? ,:1 U f W:i d ~H' S ta nd :::Jf:)gen d:i e Sta a ts-' 

gewalt, schwere Ktirperverletzuns, Sachbeschädigung 

und übertretung nach Art. VIII und IX EGVG 1950. 

Zu B)J.l. 

Zu C) Die Staatsanwaltschaft hat segen die Beamten keine 

Ver fUgung ~3etl"(:)ff&m. 

Zu D) Entfällt i~ Hinblick auf die Beantwortung der Frage 

CL 

Zu E) Versetzungen erfolgten nicht • 

. "~"".' 
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